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VORLAGE

 
Gremium Status Datum
Haupt- und Finanzausschuss 
Dausenau

öffentlich 03.02.2026

Ortsgemeinderat Dausenau öffentlich 10.02.2026

 
 
 
Beratung und Beschlussfassungen zum vereinfachten 
Flurbereinigungsverfahren Sulzbach-Misselberg
1) Übernahme des Eigenleistungsanteils
2) Übernahme der gemeinschaftlichen Anlagen in die Unterhaltung
 
Sachverhalt:
Im Rahmen der Flurbereinigung Sulzbach-Misselberg wurden in der Vorstandssitzung
der Teilnehmergemeinschaft am 30.09.2025 das Benehmen zum derzeitigen
Planungsstand des Wege- und Gewässerplans hergestellt. Die Ausführung des Plans
steht bevor. In verschiedenen Vorgesprächen haben sich alle vom
Flurbereinigungsverfahren betroffenen Gemeinden bereit erklärt, den auf Ihren
Gemeindebezirk entfallenden Eigenleistungsanteil zu übernehmen.
Mit Schreiben vom 04.11.2025 fordert das Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum
(DLR) Westerwald-Osteifel nun die entsprechenden Gemeinden auf, Beschlüsse zur
Übernahme des Ausführungskostenanteils sowie zur Übernahme der neu
geschaffenen bzw. geänderten gemeinschaftlichen Anlagen in Eigentum und
Unterhaltung zu fassen. Weitere Erläuterungen können der Anlage entnommen
werden.
Die Verwaltung empfiehlt, den Beschlussvorschlägen zu folgen, sodass das
Flurbereinigungsverfahren weitergeführt werden kann.

Beschlussvorschlag:
1) Die Ortsgemeinde Dausenau beschließt den Beschlussvorschlag 1 gemäß der

beigefügten Anlage. 
2) Die Ortsgemeinde Dausenau beschließt den Beschlussvorschlag 2 gemäß der

beigefügten Anlage. 

 
 
 
Uwe Bruchhäuser
Bürgermeister
 
Anlagen: Schreiben des DLR Westerwald-Osteifel mit Beschlussvorschlägen




